
                                     Reichsge#etzblatt Jahrgang 2010, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2010, Deut#ches Reich 

 
 

Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Einrichtung des Reichspolizeiamtes  
als ober#te Behörde der Polizei im Deut#chen Reich. 

 
erla##en am 20.06.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
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Zum Zwecke der Schaffung einer ober#ten Behörde der Polizei im Deut#chen Reich wird ein Reichspolizeiamt 
errichtet und dem Reichsamt des Innern unmittelbar unter#tellt. Es dient zum Schutz der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit #owie der Vollzugshilfe anderer Reichsbehörden. Ihm obliegt die Oberhoheit über alle 
Polizeieinrichtungen im Deut#chen Reich und aller Polizeikräfte der „Bundesrepublik Deut#chland“. Alle 
vermögensrechtlichen Liegen#chaften, Gebäude, Ausrü#tungs- und Wertgegen#tände der bisherigen Polizei gehen an 
das Deut#che Reich über. 
  
Der Leiter die#er Amtes führt die Bezeichnung "Polizeidirektor". 
 
Die einzelnen Aufgaben im Reichspolizeiamt be#timmt der Reichskanzler. Er be#timmt auch im Einvernehmen mit 
den beteiligten Staats#ekretären die Aufgaben, die aus deren Amtsbereich auf die neue Behörde übergehen und zwar 
auch dann, wenn hierdurch der Amtsbereich der betroffenen Reichsämter in den Grundzügen berührt wird. 

 
 
Berlin, den 20. Juni 2010. 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes: 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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